
Sonja Süssner
52 Jahre
M.-T. Radiologieassistentin

Brigitte Dörrzapf
79 Jahre
Lehrerin i.R. 

Michael Kiefer
59 Jahre
Diplom-Ingenieur

Astrid Löschner
47 Jahre
Sekretärin

Manfred Döbereiner
70 Jahre
Historiker i.R.

Diese zehn Frauen und Männer kandidieren bei der 
Kirchenvorstandswahl am 21. Oktober 2018.  
„Ich glaub. Ich wähl.“ Unterstützen Sie sie mit 
Ihrer Stimme – im Wahllokal oder per Briefwahl!

Nadine Lindner
39 Jahre
Kinderpflegerin

Kerstin Syttny
51 Jahre
Krankenschwester

Andrea Eckert
51 Jahre
Einzelhandelskauffrau

Ulrich Deinzer
59 Jahre
Forstbeamter

Sandra Keil
42 Jahre
Bauingenieurin

Ich glaub – ich stelle mich zur Wahl!
Die Kandidatinnen und Kandidaten für die Kirchenvorstandswahl am 21. Oktober 2018

So wird‘s gemacht
Informationen zur Kirchenvorstandswahl

Wie schon vor sechs Jahren haben alle Wahl-
berechtigten Ende September automatisch per 
Post Stimmzettel und Wahlausweis zugeschickt 
bekommen. Alles, was Sie zur Wahl brauchen, 
haben Sie also bereits zur Hand. 

Wer darf wählen?
Wahlberechtigt sind alle Gemeindeglieder, die 
am Wahltag seit mindestens drei Monaten zu 
unserer Kirchengemeinde gehören und 

mindestens 14 Jahre alt und konfirmiert•	
oder mindestens 16 Jahre alt sind. •	

Sie haben die Wahl – im Wahllokal...
Auch wenn Sie bereits die Briefwahlunterla-
gen in der Hand haben: Natürlich können Sie 
am Sonntag, 21. Oktober, auch im Wahllokal 
wählen. Es befindet sich im evangelischen Ge-
meindehaus, Bahnhofstraße 14a, Auerbach, 
und ist von 10.30 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet.  
Bringen Sie zur Wahl bitte Ihren Wahlausweis 
mit, den Sie mit der Post bekommen haben. 

... oder per Briefwahl
Wenn Sie lieber zu Hause wählen, füllen Sie 
einfach den Stimmzettel aus und legen ihn in 
den blauen Wahlumschlag. Diesen  kleben Sie 
zu und legen ihn in den weißen Rücksendeum-
schlag. Dazu stecken Sie den Wahlausweis, so 
dass man im Fenster die Adresse des Pfarramts 
lesen kann. Den Rücksendeumschlag schicken 
Sie bitte entweder ausreichend frankiert per 
Post an uns zurück, werfen ihn in den Pfarr-
amtsbriefkasten oder geben ihn bei uns ab. 
Bitte achten Sie in jedem Fall darauf, dass Ihr 
Wahlbrief bis zum Ende der Wahlzeit (Sonntag, 
21. Oktober 2018, 16 Uhr) bei uns eingeht.Fo
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Wie wird gewählt?
Auf dem Stimmzettel stehen die zehn Kandida-
tinnen und Kandidaten in alphabetischer Rei-
henfolge. Höchstens sechs davon dürfen Sie 
ankreuzen. Bitte beachten Sie, dass Stimmzet-
tel, auf denen mehr als sechs Namen gekenn-
zeichnet sind, ungültig sind. Auch Stimmen-
häufelung ist nicht möglich. 

Wer ist gewählt?
Gewählt sind die sechs Kandidatinnen bzw. 
Kandidaten mit den meisten Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los. Die 
Namen der Gewählten werden im Gottesdienst 
am 28. Oktober bekanntgegeben. 

Berufung eines weiteren Mitglieds
Die neu gewählten Kirchenvorsteherinnen und 
Kirchenvorsteher berufen zusammen mit Pfarre-
rin und Pfarrer (die dem Kirchenvorstand kraft 
Amtes angehören) in geheimer Wahl zwei wei-
tere Mitglieder des Kirchenvorstands. Alle üb-
rigen Kandidatinnen und Kandidaten, die weder 
gewählt noch berufen wurden, sind Ersatzleute. 

Einführung des neuen Kirchenvorstands
Nachdem alle Mitglieder des Kirchenvorstands 
gewählt bzw. berufen sind, werden sie zusam-
men mit den Ersatzleuten im Gottesdienst am 
1. Advent, 2. Dezember, um 9.30 Uhr feierlich 
eingeführt und auf ihr Amt verpflichtet. Damit 
beginnt ihre sechsjährige Amtszeit.
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Kirchenvorstandswahl am 21. Oktober 2018 

in der 
  

Evang.-Luth. Kirchengemeinde AuerbachWegweiser für die Briefwahl
Wegweiser für die Briefwahl

Sehr geehrter Herr Mustermann,

am 21. Oktober 2018 wählen wir in den Gemeinden unserer bayerischen Landeskirche die neuen Kirchenvorstände. Sie 
können mitentscheiden, wer in den nächsten sechs Jahren die Schwerpunkte im Leben Ihrer Gemeinde bestimmt. Lassen 
Sie sich diese Möglichkeit nicht entgehen! Entscheiden Sie mit! Ob am Wahltag oder vorher über Briefwahl – die Unter-
lagen dafür erhalten Sie jetzt.  

Die Kirchenvorstandswahlen stehen unter dem Motto: „Ich glaub. Ich wähl.“ Glaube und Wahl haben eine Menge mit-
einander zu tun, nicht nur am Wahltag. Wir Evangelischen sind traditionell stolz darauf, als mündige Christen unsere 
Vorstellungen von verantwortungsvoll gelebtem Glauben aktiv umzusetzen – sei es im privaten Umfeld, in der Gemeinde 
oder in der Gesellschaft insgesamt.

Auch die Wahl des Kirchenvorstands ist eine solche Möglichkeit, mitzubestimmen und mitzugestalten. Nutzen Sie sie – 
gerade jetzt, in einer Phase, in der wir in einem breit angelegten Prozess darüber befi nden, wie sich unsere Kirche für die 
nächsten Jahre aufstellen und welchen Schwerpunkten sie sich widmen soll.

Wenn Sie Fragen zur Wahl haben, sprechen Sie gerne Ihre Pfarrerin bzw. Ihren Pfarrer an. Oder informieren Sie sich im 
Internet: Auf unserer Webseite www.kirchenvorstand-bayern.de fi nden Sie alle wichtigen Informationen.

Herzliche Grüße und Gottes Segen

Dr. Annekathrin Preidel Dr. Heinrich Bedford-Strohm
Präsidentin der Landessynode Landesbischof 

WAHLAUSWEIS
für die Wahl des Kirchenvorstands

Am 21. Oktober wird der neue Kirchenvorstand gewählt. Entscheiden Sie mit. 
Bringen Sie diesen Ausweis zur Wahl mit oder nutzen Sie die beiliegenden 
Unterlagen zur Briefwahl.

www.kirchenvorstand-bayern.de               www.facebook.com/kirchenvorstandswahlen2018

Evang.-Luth. Landeskirche, K.-von-Bora-Str. 11-13, 80333 München
2103-113892- / 522

Herrn
Max Mustermann
Musterstraße 12
12345 Musterstadt

Evang.-Luth. Pfarramt
KG Musterstadt
Musterstraße 12
12345 Musterstadt

Kirchenvorstandswahl 2018

Wahlberechtigtenverzeichnis-Nummer: AB123456

Musterhausen

Ihr Wahllokal:
Gemeindehaus
Sodaweg 15
12345 Musterhausen
21.10.2018   10:00 - 15:00

Aula der Grundschule
Lehrerstraße 25
12345 Musterhausen
21.10.2018  08:30 - 18:00

Max Mustermann, Sodaweg 15, 12345 Musterhausen

ANTWORT

Wahlumschlag
für die Kirchenvorstandswahlen 2018

Hinweis für die Briefwahl

1. Der ausgefüllte Stimmzettel wird in diesen blauen Wahlumschlag eingelegt.

2. Der blaue Wahlumschlag wird verschlossen.

3. Wahlausweis und dieser blaue Wahlumschlag werden zur Aufgabe bei der Post 

    in den weißen Umschlag eingelegt, der verschlossen, adressiert und frankiert wird.

4. Wahlausweis und Wahlumschlag müssen entweder dem zuständigen Pfarramt 

    bis zum Beginn der Wahlhandlung übersandt oder innerhalb der Wahlzeit dem zuständigen

Wahlausschuss im Wahlraum zugeleitet sein.

Rücksendeumschlag

1

2

3

Stimmzettel ankreuzen und in den 
blauen Wahlumschlag stecken

Wahlumschlag in den 
Rücksendeumschlag 
stecken

Wahlausweis abtrennen 
und in den Rücksende-
umschlag stecken

2018


